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Antrag Nr. ......................

VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG DES ZUSCHUSSEMPFÄNGERS

Der Zuschussempfänger (Name und Adresse): .........................................................................................................................,

………………………………………………………………………………………………………………,

eingetragen unter der Nummer ………………………………………………………….. im Register vom …………………………………………………………………………………………………………,
vertreten durch (Namen der Personen, die berechtigt sind, im Namen des Zuschussempfängers Vermögensverpflichtungen einzugehen): ………………………………………………………...............,

erklärt, den Zuschuss in Höhe bis zu ………………..…………….…….Złoty/Euro

(in Worten:………………………………………………………………………………….………………), 

der für die Durchführung des Projekts unter dem Titel: .…………………………………………...........

…………………………………………………………………………………………………………….

von der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit mit Sitz in Warschau, Zielna-Straße 37, eingetragen ins Landesgerichtsregister unter der Nr. KRS 0000097168, nachfolgend Stiftung genannt, bewilligt wurde, anzunehmen.

Der Zuschussempfänger erklärt, die unten stehenden Bedingungen und Verpflichtungen zu akzeptieren. 

Die Stiftung überweist die Mittel auf folgendes Konto:

Name der Bank …………………………………………........……………………………………………….

IBAN-Code (International Bank Account Number)……........……………………….......…………………………...
SWIFT-Code……………………………………….......…………………………………………………..….

Name des Kontoinhabers: .………………………….......…………………………………………………….

§ 1

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

1. Der Zuschussempfänger verpflichtet sich, den für das oben genannte Projekt bewilligten Zuschuss für jene Kosten zu verwenden, die im Zuschussbescheid spezifiziert wurden, bzw. falls diese Kosten im Zuschussbescheid nicht gesondert spezifiziert wurden, wird der Zuschuss für jene Kosten verwendet, die im Kostenvoranschlag des Zuschussantrags für die Finanzierung aus dem Zuschuss vorgesehen waren.

2. Der Zuschussempfänger ist verpflichtet, die Finanzierung des Projekts sicherzustellen, so dass sein Zweck erreicht wird. Die Stiftung behält sich das Recht vor, die mit anderen Geldgebern abgeschlossenen Verträge einzusehen, bzw. vor Abschluss zur Einsicht anzufordern. Der Zuschussempfänger fügt der vorliegenden Verpflichtungserklärung den Kosten- und Finanzierungsplan (Anlage 1) bei.

3. Sämtliche Änderungen des Projekts sowie der Zuschussverwendung bedürfen der Zustimmung der Stiftung. Der Zuschussempfänger unterrichtet die Stiftung im Voraus über alle geplanten finanziellen und sachlichen Änderungen (z.B. Änderungen bei den Projektteilnehmern, den Trägern, die das Projekt finanzieren, dem Ort oder dem Zeitplan), um dafür die Zustimmung einzuholen. Der Zuschussempfänger ist auch verpflichtet, die Stiftung über Änderungen der eigenen Rechtsform oder Änderungen, die seine Organe betreffen (z.B. Änderungen in der Zusammensetzung der Organe), zu informieren.

4. Der Währungsumtausch von Złoty in Euro, bzw. von Euro in Złoty muss in einer Bank vorgenommen werden. Der Zuschussempfänger ist verpflichtet, bei der Abrechnung des Zuschusses eine von der Bank bestätigte Kopie des Umtauschbelegs vorzulegen. Eventuelle Wechselkursdifferenzen gehen zu Lasten des Zuschussempfängers.

5. Der Zuschussempfänger holt sämtliche für die Durchführung des Projekts und den Erhalt des Zuschusses erforderliche Genehmigungen und Bescheide ein.

6. Der Zuschussempfänger übernimmt gegenüber der Stiftung die gesamte Verantwortung für die Durchführung des Projekts, unabhängig davon, ob er alleiniger Träger des Projekts ist oder mit Dritten kooperiert.

7. Sämtliche Vermögensbestandteile, die aus Mitteln der Stiftung erworben wurden, dürfen nur im Einklang mit dem in der vorliegenden Verpflichtungserklärung beschriebenen Projektziel verwendet werden. Falls dies nicht möglich ist, ist der Zuschussempfänger verpflichtet, zu ihrem Verkauf bzw. zur Änderung ihrer Bestimmung die Zustimmung der Stiftung einzuholen.

§ 2

DETAILAUFLAGEN
(ausfüllen, falls entsprechende Auflagen im Zuschussbescheid angegeben wurden)
Der Zuschuss wird freigegeben, nachdem folgende zusätzliche Auflagen erfüllt wurden: 
………………………………………………………………………………………………………………..
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

§ 3

BEDINGUNGEN FÜR DIE FREIGABE DES ZUSCHUSSES
FRISTEN FÜR DIE PROJEKTDURCHFÜHRUNG

1. Der Kosten- und Finanzierungsplan ist integraler Bestandteil der vorliegenden Verpflichtungserklärung und bildet die Grundlage für die Auszahlung der bewilligten Mittel.

2. Der Zuschuss wird in Raten ausgezahlt. Die geplanten Raten sind in die untenstehende Tabelle (Mittelabrufplan) einzutragen. Die Fristen für die Freigabe einzelner Teilbeträge sollten sich nach den Zahlungsfristen richten. Die Freigabe der nächsten Rate erfolgt nach der Abrechnung des vorhergehenden Teilbetrags, d.h. nachdem Belege für die getätigten Ausgaben vorgelegt wurden. Die Stiftung kann die Auszahlung weiterer Teilbeträge aussetzen oder verweigern, falls der vorhergehende Teilbetrag nicht abgerechnet wurde. Die Auszahlung des letzten Teilbetrags des Zuschusses ist abhängig von der in § 5 beschriebenen Endabrechnung. Die Auszahlung eines Teilbetrages bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Stiftung die Pflichten des Zuschussempfängers als erfüllt erachtet.

Mittelabrufplan

	Nr. der Rate
	beantragter Auszahlungstermin
	Betrag
	Verwendungszweck (Posten im Kostenvoranschlag)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


3. Zwischen dem Datum der Zuschussbewilligung und dem Datum der Übermittlung der unterzeichneten Verpflichtungserklärung des Zuschussempfängers an die Stiftung dürfen nicht mehr als drei Monate liegen, und die Auszahlung des Zuschusses muss spätestens 6 Monate nach dem Datum der Zuschussbewilligung beginnen. Bei einer Überschreitung dieser Fristen verliert der Beschluss über die Zuschussbewilligung seine Gültigkeit und der Anspruch auf die Auszahlung des Zuschusses erlischt. Nicht verloren geht der bewilligte Zuschuss im Falle begründeter und von der Stiftung akzeptierter Verzögerungen bei der Durchführung des Projekts.

4. Falls der Zuschussempfänger ausgezahlte Mittel nicht binnen drei Monaten nach deren Erhalt verwendet, kann die Stiftung ihre Rückzahlung samt gesetzlicher Zinsen, gerechnet vom Tag der Auszahlung des Betrags durch die Stiftung bis zum Tag des Erhalts des zurückgezahlten Betrags durch die Stiftung, fordern.

§ 4

UNTERBRECHUNG DER AUSZAHLUNGEN, ZURÜCKNAHME UND RÜCKZAHLUNG DES ZUSCHUSSES
1. Verstößt der Zuschussempfänger gegen die in der vorliegenden Verpflichtungserklärung festgelegten Verpflichtungen, hat die Stiftung das Recht, die Auszahlung des Zuschusses auszusetzen, dessen Höhe zu begrenzen, den bewilligten Zuschuss zurückzuziehen, und, soweit die Zuschussbeträge bereits ausgezahlt wurden, deren Rückzahlung einschließlich gesetzlicher Zinsen, gerechnet vom Tag der Auszahlung bis zum Tag der Rückzahlung, zu fordern. Der Zuschussempfänger ist verpflichtet, den Zuschuss binnen 14 Tagen nach Aufforderung der Stiftung zurückzuzahlen. Bei Verstößen kann die Stiftung auch die Rückgabe von Vermögensbestandteilen fordern, die mit Mitteln aus dem Zuschuss erworben oder deren Schaffung durch den Zuschuss finanziert wurde.

2. Die in Abs. 1 genannten Rechte der Stiftung beziehen sich insbesondere auf Fälle, wenn:

a. der Zuschussempfänger keine korrekte Abrechnung des Zuschusses vorlegt, keine ordnungsgemäße Rechnungslegung durchführt oder auf andere Weise eine zuverlässige Überprüfung der Zuschussverwendung verhindert;

b. der Zuschussempfänger seinen Informationsverpflichtungen, die Gegenstand von § 6 sind, nicht nachkommt;

c. das Projekt nicht durchgeführt wurde;

d. nach Ansicht der Stiftung die Gefahr besteht, dass der Zuschuss nicht zweckentsprechend verwendet wird, wenn ein Gerichtsverfahren gegen den Zuschussempfänger anhängig ist, sowie bei seiner Abwicklung, Auflösung oder seinem Konkurs, bzw. wenn die Einleitung einer Sanierung oder eines Insolvenzverfahrens beantragt wurde;

e. gegenüber der Stiftung gemachte Angaben sich als unrichtig herausstellen;

f. mit Mitteln der Stiftung erworbene Vermögensbestandteile ohne Zustimmung der Stiftung für andere als im Zuschussbescheid vorgesehene Zwecke verwendet werden.

§ 5

BEDINGUNGEN DER ZUSCHUSSABRECHNUNG

I. ENDABRECHNUNG

1. Der Zuschussempfänger ist verpflichtet, innerhalb von zwei Monaten nach Abschluss des Projekts einen Projektbericht in deutscher und polnischer Sprache sowie eine Abrechnung (nur in einer Sprachfassung), unterzeichnet von Personen, die berechtigt sind, den Zuschussempfänger zu vertreten, vorzulegen.

2. Der Projektbericht sollte beinhalten:

a. Angaben über die Gesamthöhe der Projektkosten und die verschiedenen Finanzierungsquellen: Es sind die ausgegebenen Eigenmittel, andere Geldgeber und die Gesamthöhe der erhaltenen Geldmittel anzugeben;

b. Angaben zu den Teilnehmern und zum Programm: Es ist anzugeben, ob die Teilnehmerzahl und ‑struktur den Angaben im Antrag entsprachen und inwieweit das Programm realisiert wurde, sowie eine Teilnehmerliste (Name, Institution, Telefon, E-Mail-Adresse) beizufügen; der Zuschussempfänger ist für die Einhaltung des Datenschutzgesetzes verantwortlich;

c. eine Bewertung der erreichten Projektziele;

d. Angaben zur Zusammenarbeit mit den Partnern;

e. Auf Datenträgern (Diskette, CD-ROM) gespeicherte Fotos, Plakate, Flugblätter, Einladungen usw.;

f. bei Publikationen ist die Auflagenhöhe und der Verkaufspreis anzugeben, der Vertrieb darzustellen und das Buch, die Videokassette, Aufnahme, usw. beizufügen.

3. Die Abrechnung der aus Stiftungsmitteln finanzierten Ausgaben sollte beinhalten:

a. eine Aufstellung der aus dem Zuschuss finanzierten Ausgaben;

b. eine Aufstellung der Rechnungen, Lieferscheine und anderen Finanz- und Buchhaltungsunterlagen (mit Angabe der Nummer sowie Angaben über Aussteller, Inhalt und Betrag);

c. Kopien der o.g. Unterlagen, deren Übereinstimmung mit dem Original bescheinigt wurde;

d. eventuelle Differenzen zwischen den geplanten und den tatsächlichen Kosten müssen begründet werden.

Die Abrechnung von Ausgaben, die vor dem Datum der Zuschussbewilligung getätigt wurden, wird von der Stiftung nicht akzeptiert, es sei denn dass dies in der Beschlussfassung über die Zuschussbewilligung ausdrücklich genehmigt wurde.

4. Die Abrechnung der aus Eigenmitteln und Mitteln anderer Sponsoren finanzierten Ausgaben sollte beinhalten:

a. eine Aufstellung der Rechnungen, Lieferscheine und anderer Finanz- und Buchhaltungsunterlagen (mit Angabe der Nummer sowie Angaben über Aussteller, Inhalt und Betrag);

b. Angaben zu Sacheinlagen, freiwilligen Helfern sowie zur selbst erbrachten Arbeit.

5. Der Endabrechnung ist das ausgefüllte und unterzeichnete Formular Verzeichnis der tatsächlichen Kosten (Anlage 2) beizufügen.

II. KONTROLLE

1. Die Stiftung behält sich das Recht vor, das Projekt sowie die damit verbundenen Finanz- und Buchhaltungsunterlagen am Projektort oder am Sitz des Zuschussempfängers zu kontrollieren. Der Zuschussempfänger ist verpflichtet, der Stiftung alle Unterlagen, die die Verwendung der gesamten Mittel aus allen Quellen für das jeweilige Projekt dokumentieren, zugänglich zu machen.

2. Der Zuschussempfänger ist gehalten, die Buchhaltungsbelege sowie andere im Sinne der Finanzkontrolle wichtigen Unterlagen über fünf Jahre nach Abschluss des Projekts aufzubewahren, jedoch nicht kürzer als bis zum Abschluss der Kontrolle durch die Stiftung, falls diese vor Ablauf der Frist von fünf Jahren nach Abschluss des Projekts eingeleitet wurde.

§ 6

BEDINGUNGEN DER ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
1. Bei von der Stiftung geförderten Vorhaben hat der Zuschussempfänger an sichtbarer Stelle Plakate, bzw. Tafeln mit einem Hinweis auf die Förderung durch die Stiftung anzubringen.

Der Hinweis auf den Plakaten, bzw. Tafeln muss das Logo (grafische Zeichen) der Stiftung enthalten und wie folgt lauten:

Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej

Gefördert aus Mitteln der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit
2. Bei Publikationsprojekten muss der Zuschussempfänger in jedem einzelnen veröffentlichten Exemplar auf die finanzielle Unterstützung der Stiftung hinweisen. Der Hinweis, der auf dem Umschlag oder den ersten Seiten, nach dem Namen des Herausgebers zu finden sein sollte, muss das Logo der Stiftung enthalten und wie folgt lauten:

Wydano z finansowym wsparciem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Herausgegeben mit finanzieller Unterstützung der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit

3. Die Stiftung ist berechtigt, Berichte und Projektergebnisse an Dritte weiterzugeben und sie ohne Zustimmung des Zuschussempfängers, mit Hinweis auf deren Autoren, in allen Formen, auch im Internet, zu veröffentlichen.

4. Der Zuschussempfänger verpflichtet sich, das Logo der Stiftung vor dem Missbrauch durch Dritte zu schützen.

§ 7

SCHLUSSBESTIMMUNGEN
1. Die Stiftung haftet nicht für Schäden oder Unrecht, das dem Zuschussempfänger, seinen Mitarbeitern oder Dritten im Zusammenhang mit der Durchführung des Projekts entstehen. Der Zuschussempfänger trägt gegenüber Dritten die alleinige Verantwortung für Schäden und Unrecht, die diesen im Zusammenhang mit der Durchführung des Projekts entstehen und befreit die Stiftung von jeglichen damit verbundenen Forderungen.

2. Der Zuschussempfänger ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch die Stiftung nicht berechtigt, seine Rechte aus der vorliegenden Verpflichtungserklärung an Dritte abzutreten.

3. Der Zuschussempfänger kann ohne die schriftlich erteilte Zustimmung der Stiftung von den in der vorliegenden Verpflichtungserklärung festgelegten Verpflichtungen weder zurücktreten, noch sich ihrer entziehen oder in einer anderen Weise entbinden.

4. In Angelegenheiten, die durch die vorliegende Verpflichtungserklärung nicht geregelt werden, gilt das polnische Recht. Zuständiges Gericht für Streitigkeiten, die sich aus der vorliegenden Verpflichtungserklärung ergeben, ist das zuständige ordentliche Gericht am Sitz der Stiftung.

5. Die Verpflichtungserklärung wurde in einem für die Stiftung bestimmten Exemplar angefertigt.

Zuschussempfänger

…………………………………..

...............……………………………….
Ort und Datum

Stempel und Unterschriften
der zur Vertretung des Zuschussempfängers berechtigten Personen

Das Formular Verpflichtungserklärung des Zuschussempfängers mit den Anlagen kann von der Internetseite www.fwpn.org.pl heruntergeladen werden.

Anlage Nr. 1                                                          Nr. des Zuschussantrags ……………... 

Kosten- und Finanzierungsplan

(bitte ausfüllen und der Verpflichtungserklärung des Zuschussempfängers beilegen)
Projekttitel......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………….………..

Durchführungszeitraum: von ……..................................... bis .....................................................

Der Plan wird in Złoty / Euro * erstellt

	Nr.
	Posten des Kostenplans gemäß dem Antrag **
	Anteil der SdpZ-Mittel
	Anteil der Eigenmittel
	Anteil der Drittmittel
	Zusammen



	1
	2
	3
	4
	5
	3+4+5

	
	
	
	
	
	

	
	Insgesamt


	
	
	
	


* Bitte Zutreffendes unterstreichen  

**Änderungen der Kostenplanposten um mehr als 20 % sind zu begründen

Zuschussempfänger

...…………………………………………………………………..

…………………………………………………

….…………………………………………………………………

Ort und Datum
Stempel und Unterschriften

der berechtigten Vertreter des Zuschussempfängers

Anlage Nr. 2                                                        Nr. des Zuschussantrags ………………

Verzeichnis der tatsächlichen Kosten

(bitte ausfüllen und der Endabrechnung des Projekts beilegen)

Projekttitel: ...................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………….

Tatsächlicher Durchführungszeitraum des Projekts: von …............................... bis .....................................

Das Verzeichnis wird in Złoty / Euro * erstellt

	Nr.
	Posten des Kostenplans gemäß dem Antrag
	Anteil der SdpZ-Mittel
	Anteil der Eigenmittel
	Anteil der Drittmittel
	Zusammen



	1
	2
	3
	4
	5
	3+4+5

	
	
	
	
	
	

	
	Insgesamt


	
	
	
	


* Bitte Zutreffendes unterstreichen

Zuschussempfänger

...…………………………………………………………………..

…………………………………………………

….…………………………………………………………………

Ort und Datum
Stempel und Unterschriften

der berechtigten Vertreter des Zuschussempfängers

